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Gesetz zur Änderung der Mitarbeitervertretungsordnung 
für die Diözese Würzburg (MAVO) 

Die Mitarbeitervertretungsordnung für die Diözese Würzburg (MAVO) vom 
1. Oktober 2011 (WDBl 157 [2011] Nr. 23 vom 15.12.2011, S. 695–701) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 20. April 2020 (WDBl 166 [2020] Nr. 4 vom 
20.04.2020, S. 87–88) wird wie folgt geändert: 

I. 

1.) § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die bestehenden Sätze werden zum Absatz 1.

b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Kann die Mitarbeiterversammlung wegen eines unabwendbaren Ereig-
nisses nicht durch die körperliche Anwesenheit eines oder mehrerer der in 
Absatz 1 genannten Personen durchgeführt werden, kann die Teilnahme 
einzelner oder aller in Absatz 1 genannter Personen an der Versammlung 
auch mittels neuer Informations und Kommunikationstechnologien erfol-
gen, wenn die Teilnahmemöglichkeit sichergestellt ist und sichergestellt ist, 
dass Dritte vom Inhalt der Versammlung keine Kenntnis nehmen können. 
Eine Aufzeichnung ist unzulässig.“

2.) § 10 wird wie folgt geändert:

In § 10 Absatz 1 werden nach Satz 4 folgende Sätze 5 und 6 angefügt:

„§ 4 Absatz 2 findet Anwendung. Ist eine Mitarbeiterversammlung weder 
gemäß § 4 Absatz 1 noch Absatz 2 möglich, bestellt der Dienstgeber einen 
Wahlausschuss.“

3.) § 11b wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Für die im Jahr 2021 stattfindenden Wahlen zur Mitarbeitervertretung 
kann abweichend von Absatz 1 die Mitarbeitervertretung spätestens drei Wo-
chen vor Ablauf ihrer Amtszeit beschließen, dass die Wahl statt im Rahmen 
einer Wahlversammlung durch Briefwahl erfolgt. Mit dem Beschluss bestellt 
die Mitarbeitervertretung außerdem einen Wahlausschuss gemäß § 9 Absatz 
2 Sätze 2 und 3, der den Wahltag bestimmt und die Briefwahl durchführt. 
Der Wahlausschuss legt das Verzeichnis der Wahlberechtigten aus. Für das 
weitere Verfahren der Briefwahl gelten § 9 Absätze 3, 5, 6, 7 und 8 sowie § 11 
entsprechend. § 11c findet keine Anwendung.“
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b) In § 11b Absatz 2 werden folgende Sätze 2 bis 9 angefügt:

„Findet die Mitarbeiterversammlung gemäß § 4 Absatz 2 statt, bestimmt die-
se Mitarbeiterversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit einen Wahlaus-
schuss gemäß § 9 Absatz 2 Sätze 2 und 3, der den Wahltag bestimmt und die 
Briefwahl durchführt. Der Wahlausschuss legt das Verzeichnis der Wahlbe-
rechtigten aus. Für das weitere Verfahren der Briefwahl gelten § 9 Absätze 3, 
5, 6, 7 und 8 sowie § 11 entsprechend. § 11c findet keine Anwendung. Ist eine 
Mitarbeiterversammlung weder gemäß § 4 Absatz 1 noch Absatz 2 möglich,  
bestellt der Dienstgeber einen Wahlausschuss gemäß § 9 Absatz 2 Sätze 2 
und 3. 

Der Wahlausschuss bestimmt den Wahltag und legt das Verzeichnis der 
Wahlberechtigten aus. Für das weitere Verfahren der Briefwahl gelten § 9 
Absätze 3, 5, 6, 7 und 8 sowie § 11 entsprechend. § 11c findet keine Anwen-
dung.“

4.)  § 14 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

In § 14 Abs. 4 werden nach Satz 3 folgende Sätze 4 und 5 angefügt: 

„Kann die Sitzung der Mitarbeitervertretung wegen eines unabwendbaren 
Ereignisses nicht durch die körperliche Anwesenheit eines oder mehrerer 
Mitglieder durchgeführt werden, kann die Teilnahme einzelner oder aller 
Mitglieder an der Sitzung auch mittels neuer Informations und Kommu-
nikationstechnologien erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass Dritte vom 
Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. Im Hinblick auf die Be-
schlussfähigkeit gelten die an der virtuellen Sitzung teilnehmenden Mitglie-
der als anwesend im Sinne des Abs. 5 Satz 1.“ 

5.) § 36 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

In § 36 Abs. 1 wird nach Nummer 1 eine neue Nummer 1a. mit folgendem Inhalt 
eingefügt: 

„1a. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der einrichtungsüb-
lichen Arbeitszeit, insbesondere die Einführung von Kurzarbeit nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III),“ 

6.)  § 37 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

In § 37 Abs. 1 wird nach Nummer 1 eine neue Nummer 1a. mit folgendem Inhalt 
eingefügt: 

„1a. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der einrichtungsüb-
lichen Arbeitszeit, insbesondere die Einführung von Kurzarbeit nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III),“
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7.) § 38 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

In § 38 Abs. 1 wird nach Nummer 2 eine neue Nummer 2a. mit folgendem Inhalt 
eingefügt: 

„2a. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der einrichtungsüb-
lichen Arbeitszeit, insbesondere die Einführung von Kurzarbeit nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III),“ 

8.) § 45 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

In § 45 Abs. 1 wird nach Nummer 1 eine neue Nummer 1a. mit folgendem Inhalt 
eingefügt: 

„1a. bei Streitigkeiten über vorübergehende Verkürzung oder Verlänge rung 
der einrichtungsüblichen Arbeitszeit, insbesondere die Einführung von 
Kurzarbeit nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III),“ 

II. 

Die Änderungen der Ziffern 1 bis 3 dieses Gesetzes treten mit Wirkung zum 
22. Februar 2021 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2021  außer Kraft. Die 
Änderungen der Ziffern 4 bis 8 dieses Gesetzes treten mit Wirkung zum 1. April 
2021 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft.

Würzburg, 5. Februar 2021 Dr. Franz Jung 
    Bischof von Würzburg

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Solidarität 
mit den Christen im Heiligen Land (Palmsonntagskollekte 2021)

Liebe Schwestern und Brüder, 

in den Gottesdiensten am Palmsonntag richten wir traditionell unseren Blick auf 
die biblischen Gebiete im Nahen und Mittleren Osten. Seit vielen Jahren hören 
wir von dort von politischen und religiösen Spannungen, von Terror und Krieg. 

Und doch ist es die Region, in der wir den Spuren Jesu bis heute begegnen kön-
nen. Pilger aus aller Welt lassen sich hier vom irdischen Lebensweg Jesu berüh-
ren.  Dabei treffen sie auch auf die kleine christliche Gemeinschaft vor Ort. Un-
ter schwierigen Bedingungen verkündet sie die Frohe Botschaft und setzt sich 
für Versöhnung und Toleranz unter Juden, Christen und Muslimen ein. 

Christliche Schulen und Begegnungsstätten bemühen sich um interreligiöse Frie-
denserziehung. Kinder in Not, Behinderte, alte Menschen und Migranten – darun-
ter sehr viele Frauen – finden Aufnahme in christlichen Einrichtungen.


